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bild 1 | Über dem einzigen 
Fenster der Brandwohnung 
ist eine Rußfahne zu sehen.

bild 2 | Blick in die ausge-
brannte Mietwohnung

bild 3 | Der Gutachter hat 
die Frontblende des Sofas 
wieder aufgestellt. Sie war 
in der frühen Brandphase 
umgekippt und ist darum 
auf der Vorderseite noch 
gut erhalten.
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ein Toter und mehrere 
Verletzte nach Feuer in 
Mehrfamilienhaus

es ist früher Morgen, als ein Mieter im 

vierten stock ungewöhnliche Geräu-

sche von draußen hört. er öffnet ein 

fenster und eine dicke Rauchwolke 

schlägt dem Mann entgegen. er schließt 

das fenster und stellt, nachdem er die 

feuerwehr gerufen hat, fest, dass dich-

ter brandrauch eine flucht durch das 

Treppenhaus bereits unmöglich macht. 

Mehrere bewohner wurden an diesem 

Morgen von der feuerwehr über eine 

drehleiter aus dem Mehrfamilienhaus 

gerettet. einige verletzten sich schwer, 

als sie aus großer höhe aus fenstern 

sprangen, um sich in sicherheit zu brin-

gen. einen Mieter fand die feuerwehr 

mit herz-Kreislauf-stillstand in seiner 

Wohnung im zweiten stockwerk. der 

Mann wurde 45 Minuten reanimiert, er-

lag aber später im Krankenhaus den 

folgen einer Rauchvergiftung.

Ein Brand in einer Wohnung im Erdge-

schoss (bild 1 und 2) war die Ursache 

für die starke Rauchentwicklung. Der IFS-

Gutachter, der die Schadenstelle später 

untersuchte, konnte den Ausbruchsort an 

einem Sofa (bild 3) lokalisieren. Eine elek-

trotechnische Zündquelle gab es dort nicht 

– zumal die Stromversorgung der Woh-

nung zum Brandzeitpunkt wegen ausste-

hender Zahlungen abgestellt war.

Bei der Polizei gab der Mieter der Erdge-

schosswohnung an, sich mit seiner Freun-

din bei Kerzenschein einen gemütlichen 

Abend gemacht zu haben. Ob eine bren-

nende Kerze oder eine glimmende Zigaret-

te das Feuer ausgelöst hatte, ließ sich nicht 

mehr nachvollziehen. 

Weder in der Brandwohnung noch im 

Treppenhaus gab es Rauchmelder. Als das 

Paar in der Erdgeschosswohnung auf-

wachte, hatten sich die Flammen bereits 

bedrohlich stark ausgebreitet. 

Der Brand resultierte also aus der unacht-

samen Nutzung von Kerzen und Zigaretten 

sowie dem Konsum von Alkohol, wie das 

Paar selbst bei der Polizei angab. So wur-

de das Leben des Mieters, seiner Freundin 

und der anderen Bewohner in Gefahr ge-

bracht. Hinzu kam das Versäumnis des 

Hauseigentümers, der nach der Landes-

bauordnung Rauchwarnmelder hätte ins-

tallieren müssen. J

Institut für Schadenverhütung und Schaden- 
forschung der öffentlichen Versicherer e. V.

bild 3


